
Antwort
des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucher-
schutz
vom 18.11.2016

1. Werden die in § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
unter Abs. 2, 3 und 4 genannten Ausnahmeregelun-
gen zum Bau in festgesetzten Überschwemmungsge-
bieten derzeit weiterhin angewandt?

§ 78 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis Nr. 9, Abs. 6 WHG normiert Ver-
bote in festgesetzten bzw. vorläufig gesicherten Über-
schwemmungsgebieten. Nach Sinn und Zweck der Verbote 
sollen nur Maßnahmen verboten sein, die den Belangen 
des vorsorgenden Hochwasserschutzes zuwiderlaufen. 
Die Berücksichtigung der Belange des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes wird durch die kumulativ zu erfüllenden 
Tatbestandsvoraussetzungen der jeweiligen Ausnahme 
(Abs. 2, Abs. 3 bzw. Abs. 4) sichergestellt. § 78 Abs. 2,  
Abs. 3 und Abs. 4 WHG sind geltendes Recht und werden 
vor diesem Hintergrund weiterhin angewandt.

2. Wenn ja, ist eine Gesetzesverschärfung vonseiten 
der Staatsregierung geplant und dann in welcher 
Form?

Bei § 78 WHG handelt es sich um eine bundesgesetzliche 
Regelung. Im aktuell vorliegenden Entwurf der Bundesre-
gierung eines Gesetzes zur weiteren Verbesserung des 
Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung von Verfahren 
des Hochwasserschutzes (Hochwasserschutzgesetz II) ist 
eine wesentliche Verschärfung der Ausnahmeregelungen 
nicht vorgesehen.

3. Wie viele Bauten wurden 2014, 2015 und 2016 in fest-
gesetzten Überschwemmungsgebieten genehmigt 
(private und staatliche Bauten bitte getrennt auffüh-
ren) und mit welcher Begründung wurden sie jeweils 
genehmigt?

4. Wie viele Bauten (siehe Frage 3) wurden 2014–2016 
nicht genehmigt und wie lautete jeweils die Begrün-
dung (bitte nach Landkreisen aufschlüsseln)?

Eine Übersicht über die nach § 78 Abs. 3 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) erteilten bzw. nicht erteilten Ausnahmen vom 
Verbot der Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen 
findet sich in der als Anlage beigefügten Tabelle. Der Voll-
ständigkeit halber wurden hierbei die Zahlen sowohl für fest-
gesetzte als auch vorläufig gesicherte Überschwemmungs-
gebiete abgefragt.
 Als Grund für die Erteilung der Genehmigungen wurde 
von den zuständigen Kreisverwaltungsbehörden u. a. an-
geführt, dass die Voraussetzungen des § 78 Abs. 3 WHG 
vorlagen und insofern Belange des Hochwasserschutzes 
der Errichtung bzw. Erweiterung der betreffenden bauli-
chen Anlage nicht entgegenstanden. Daneben gab es nach 
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Bayerischer 
Landtag

Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Dr. Hans Jürgen Fahn FREIE WÄHLER
vom 17.10.2016

Bebauung in Hochwasserschutzgebieten

Im Hochwasserschutz-Aktionsprogramm 2020plus des 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz vom 
Juni 2014 wird das konsequente Freihalten hochwasserge-
fährdeter Flächen von neuer Bebauung als wichtigstes Ziel 
der Flächenvorsorge genannt.

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Werden die im § 78 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) un-
ter Abs. 2, 3 und 4 genannten Ausnahmeregelungen zum 
Bau in festgesetzten Überschwemmungsgebieten derzeit 
weiterhin angewandt?

 
2.  Wenn ja, ist eine Gesetzesverschärfung vonseiten der 

Staatsregierung geplant und dann in welcher Form?
 
3.  Wie viele Bauten wurden 2014, 2015 und 2016 in festge-

setzten Überschwemmungsgebieten genehmigt (priva-
te u. staatliche Bauten bitte getrennt aufführen) und mit 
welcher Begründung wurden sie jeweils genehmigt (bitte 
nach Landkreisen aufschlüsseln)?

 
4.  Wie viele Bauten (siehe Frage 3) wurden 2014–2016 

nicht genehmigt und wie lautete jeweils die Begründung 
(bitte nach Landkreisen aufschlüsseln)?

 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de –Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.



Seite 2 Bayerischer Landtag  ·  17. Wahlperiode Drucksache 17/14348 

Auskunft der Kreisverwaltungsbehörden Vorhaben, die sich 
zwar im förmlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet 
befunden hätten, aber nach einer Neuberechnung nicht 
mehr im Bereich des Bemessungshochwassers (i. d. R. 
HQ100) liegen (vgl. auch § 76 Abs. 2 Satz 3 WHG). Insofern 
ist zwar weiterhin die Erteilung einer Genehmigung nach 
§ 78 Abs. 3 WHG erforderlich, der neu berechnete Um-
griff des Überschwemmungsgebiets kann aber im Rahmen  
der Ermessensentscheidung über die Erteilung der Ge-
nehmigung nach § 78 Abs. 3 WHG und der Prüfung der 
darin genannten Voraussetzungen berücksichtigt werden. 
Daneben wurde auch angegeben, dass sich Vorhaben  
am Randbereich eines Überschwemmungsgebietes und/

oder nur mit einem kleinen Teil im Überschwemmungsgebiet 
befunden hätten. Teilweise handelte es sich nur um Umbau-
ten bzw. geringfügige Erweiterungen bestehender Bauten.
 Hinsichtlich der Zahl der „abgelehnten“ Vorhaben wur-
de von mehreren Kreisverwaltungsbehörden vorgebracht, 
dass in der Regel Vorgespräche einschließlich Beratun-
gen zu Alternativstandorten u. Ä. stattfinden. Dementspre-
chend würden bereits vor der Antragstellung entweder die 
Planunterlagen durch den Bauherren überarbeitet oder der 
Vorhabenträger vom Vorhaben Abstand nehmen. Insofern 
käme es regelmäßig nicht zum Erlass eines Ablehnungsbe-
scheids. Anträge, die nicht verbeschieden werden, werden 
statistisch nicht erfasst.
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